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Abbau von rechtlichen Hemmnissen  
für Lebensmittelspenden 

 

In Deutschland werden jährlich große Mengen genießbarer Lebensmittel vernichtet, 

während gleichzeitig die Nachfrage bei karitativen Einrichtungen wie den Tafeln und 

Foodsharing-Initiativen stetig steigt. Im Jahr 2022 fielen in der EU schätzungsweise rund 

59,2 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle entlang der Produktions- und Versorgungs-

kette an. Das entsprach einer durchschnittlichen Abfallmenge von 132 Kilogramm pro 

Kopf. Nur etwas mehr als die Hälfte der Lebensmittelabfälle (54 %) entfiel dabei auf die 

privaten Haushalte.  

 

Die Berliner Ernährungsstrategie: Nachhaltig, fair und gesund  

Um diesem Problem zu begegnen, wurde die Berliner Ernährungsstrategie entwickelt. 

Das Konzept umfasst die Förderung einer nachhaltigen, gesunden und gerechten Ernäh-

rung in Berlin und damit auch den nachhaltigen Umgang und die ressourcenschonende 

Verwendung von Lebensmitteln. Die Ernährungsstrategie leistet einen wichtigen Beitrag 

zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Insbesondere Ziel 3 zu 

Gesundheit und Ziel 12 zu nachhaltiger Produktion und Konsum werden durch die Er-

nährungsstrategie unterstützt.   

 

Erfolge durch Bildung und regionale Wertschöpfung  

Die Berliner Ernährungsstrategie wurde in den letzten Jahren kontinuierlich weiterent-

wickelt und an die durch gesellschaftlichen und politischen Wandel wachsenden Heraus-

forderungen angepasst. Beispielsweise konnte durch den Ausbau der Ernährungsbil-

dung oder die Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten bemerkenswerte Erfolge er-

zielt werden. Im Mittelpunkt der Bestrebungen stand hierbei die Förderung von Koope-

rationen mit Tafeln, Foodsharing-Initiativen und der Lebensmittelwirtschaft.  
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Rechtliche Barrieren auf Bundesebene abbauen  

Als CDU-Fraktion Berlin fordern wir, sich auf Bundesebene für den Abbau rechtlicher 

Hemmnisse bei der Weitergabe von Lebensmitteln einzusetzen und hierzu eine Bundes-

ratsinitiative auf den Weg zu bringen. Ziel ist es, steuerliche und haftungsrechtliche Hür-

den zu beseitigen, um die Spendenbereitschaft von Unternehmen zu fördern und die Le-

bensmittelverschwendung wirksam zu reduzieren.  

 

Ziel 2030: Lebensmittelabfälle halbieren  

Das Ziel, auf Bundesebene die Menge der Lebensmittelabfälle bis 2030 zu halbieren, ist 

jedoch allein durch die Berliner Maßnahmen der Ernährungsstrategie nicht zu errei-

chen, sondern erfordert die enge Zusammenarbeit bundesweiter und europäischer Ini-

tiativen.   

 

Wir bestätigen die Beschlüsse der 21. Verbraucherschutzministerkonferenz am 23. Mai 

2025 in Berlin. In ihrem Beschluss forderten die Ministerinnen und Minister unter ande-

rem:  

• den Abbau rechtlicher Hemmnisse für Lebensmittelspenden,  

• die Einführung der Rechtsfigur des „karitativen Lebensmittelunternehmers“ auf EU-

Ebene,  

• die Prüfung von Korrekturmöglichkeiten bei Kennzeichnungsfehlern außerhalb des 

Gesundheitsschutzes,  

• sowie steuerliche Erleichterungen zur Förderung der karitativen Lebensmittelumver-

teilung.  

 

Rechtssicherheit für Spender – weniger Bürokratie, mehr Verantwortung  

Insbesondere die steuerlichen Nachteile, die bei der Abgabe von Lebensmitteln an ge-

meinnützige Organisationen entstehen können, stellen ein wesentliches Hemmnis dar. 

Die jüngste Umsatzsteuerbefreiung für Lebensmittelspenden ist ein wichtiger Schritt, 

reicht jedoch nicht aus. Weitere steuerrechtliche Klarstellungen und Vereinfachungen 

sind notwendig.  
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Wir fordern eine Bundesratsinitiative, um die genannten Punkte auf Bundes- und EU-

Ebene voranzutreiben. Es müssen steuerliche Anreize und Erleichterungen für Unter-

nehmen und Einzelhändler geschaffen werden, die überschüssige, aber noch genieß-

bare Lebensmittel an gemeinnützige Organisationen spenden. Rechtliche und steuerli-

che Hürden bei der Weitergabe von Lebensmitteln an karitative Einrichtungen müssen 

abgebaut und Rechtssicherheit für alle Beteiligten entlang der Lebensmittelspenden-

kette gewährleistet werden. Die Verluste durch Spenden müssen steuerlich geltend ge-

macht werden können, ohne dass dies mit unverhältnismäßigem bürokratischem Auf-

wand verbunden ist.  

 

In diesen Maßnahmen, die nur auf Bundesebene umgesetzt werden können, wird ein 

wichtiger Beitrag zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts, zur Förderung nachhalti-

gen Wirtschaftens und zur Umsetzung der Berliner Ernährungsstrategie gesehen. 
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